
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 29. Juni 2011

826. Agrarpolitik 2014–2017 (Vernehmlassung)

Mit Schreiben vom 23. März 2011 eröffnete das Eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement das Vernehmlassungsverfahren über die Weiter-
entwicklung der schweizerischen Agrarpolitik (Agrarpolitik 2014–2017).
Die Vorlage enthält Vorschläge für Änderungen in sieben Bundesgeset-
zen (Landwirtschaftsgesetz, Zolltarifgesetz, Raumplanungsgesetz, Bun-
desgesetz über die landwirtschaftliche Pacht, Gewässerschutzgesetz,
Tierseuchengesetz und Jagdgesetz). Die vorgesehenen agrarpolitischen
Massnahmen sollen der Schweizer Landwirtschaft ermöglichen, mit
einer ökonomisch erfolgreichen, ökologisch optimalen und sozial ver-
antwortungsbewussten Nahrungsmittelproduktion die Bedürfnisse der
Konsumentinnen und Konsumenten und die Erwartungen der Bevöl -
kerung zu erfüllen. Dazu hat der Bundesrat vier strategische Schwer-
punkte definiert:
1. Sichere und wettbewerbsfähige Nahrungsmittelproduktion und -ver-

sorgung gewährleisten;
2. Ressourcen effizient nutzen und nachhaltigen Konsum fördern;
3. Vitalität und Attraktivität des ländlichen Raums stärken;
4. Innovation und Unternehmertum in der Land- und Ernährungswirt-

schaft fördern. 
Kernelement der Agrarpolitik 2014–2017 ist die Weiterentwicklung

des Direktzahlungssystems. Massnahmen mit unspezifischer Zielaus-
richtung sollen durch zielgerichtete Instrumente ersetzt werden. Dazu
werden folgende Direktzahlungsinstrumente vorgeschlagen: 
– Kulturlandschaftsbeiträge zur Offenhaltung der Kulturlandschaft;
– Versorgungsicherheitsbeiträge zur Erhaltung der Produktionskapa-

zitäten;
– Biodiversitätsbeiträge zur Erhaltung und Förderung der Artenviel-

falt;
– Landschaftsqualitätsbeiträge zur Erhaltung und Förderung vielfäl -

tiger Kulturlandschaften;
– Produktionssystembeiträge zur Förderung besonders naturnaher,

umwelt- und tierfreundlicher Produktionsformen;
– Ressourceneffizienzbeiträge zur nachhaltigen Nutzung von Ressour-

cen wie Boden, Wasser und Luft;
– Anpassungsbeiträge zur Gewährleistung einer sozialverträglichen

Entwicklung der Landwirtschaft.
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Die heutigen tierbezogenen Beiträge sollen durch Versorgungssicher-
heitsbeiträge und ein namhafter Teil des allgemeinen Flächenbeitrags in
Anpassungsbeiträge umgelagert werden. In Bereichen mit Ziellücken
soll der Mitteleinsatz Schritt für Schritt erhöht werden. In dem Ausmass
wie der Mittelbedarf dafür steigt, sollen die Anpassungsbeiträge redu-
ziert werden.

Im Kanton Zürich bewirtschafteten 2010 rund 3200 direktzahlungs-
berechtigte Landwirtschaftsbetriebe 73000 Hektaren landwirtschaft -
liche Nutzfläche. Damit gehört Zürich zu den fünf bedeutendsten
Agrarkantonen der Schweiz. Es ist dem Kanton ein zentrales Anliegen,
dass die Agrarpolitik des Bundes die Entwicklung wettbewerbsfähiger
und professionell produzierender Landwirtschaftsbetriebe fördert. Vor-
rangiger Auftrag der Landwirtschaft ist die Versorgung der Bevölke-
rung mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln. Gleichzeitig sollen
die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben des Agrarsektors sicherstellt wer-
den. Mit der vorgeschlagenen agrarpolitischen Strategie werden diese
Bedingungen weitgehend erfüllt. Der Kanton Zürich stimmt deshalb
der Stossrichtung der Vernehmlassungsvorlage grundsätzlich zu.

Die Aufteilung der Bundesbeiträge in sieben Kategorien mit klarer
Zielausrichtung wird begrüsst.  Dies führt zu einer grösseren Transpa-
renz im Direktzahlungssystem und das Erreichen der agrarpolitischen
Ziele lässt sich besser überprüfen. Besonders unterstützt wird das Be-
streben, mit der Weiterentwicklung der Direktzahlungen den Schutz
des Bodens als Produktionsgrundlage und die Förderung der Land-
schaftsqualität zu verstärken. Indessen werden die Anpassungsbeiträge
jedoch als zu hoch erachtet. Diese sind zu verringern und die Beträge
entsprechend der Ziellücken auf die anderen Kategorien umzulagern.
Die Aufhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen für den
Bezug von Direktzahlungen wird aus gesellschaftspolitischen Gründen
abgelehnt. Es wird in der Bevölkerung nicht verstanden, wenn sehr ver-
mögende Landwirtinnen und Landwirte aus Steuergeldern finanzierte
Direktzahlungen erhalten.

Es ist sodann festzustellen, dass die agrarpolitischen Ziele des Bun-
desamts für Landwirtschaft (BLW) weiterhin ungenügend mit den
 Zielen der Raumplanung des Bundesamts für Raumentwicklung
(ARE) abgestimmt sind. Zudem sind die vom BLW und vom Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) gemeinsam erarbeiteten Umweltziele zu
wenig berücksichtigt und müssten konkret in die Vorlage aufgenommen
werden.

Ein Ziel der Vorlage, eine weitere Vereinfachung der Administration,
wird klar nicht erreicht. Es wird im Gegenteil bei den Kantonen zu
einem personellen und finanziellen Mehraufwand kommen, insbeson-
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dere bei der Erfassung der Direktzahlungsdaten mit dem Geografischen
Informationssystem (GIS) und der Umsetzung der neuen Beitragska -
tegorien. Es ist alles daran zu setzen, den Kantonen einen möglichst
 aufwandarmen und dennoch wirksamen Vollzug zuzugestehen.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
(Zustelladresse: Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5,
3003 Bern, und per E-Mail an: geko.blw@evd.admin.ch):

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Agrar -
politik 2014–2017 und den entsprechenden Gesetzesanpassungen und
äussern uns wie folgt:

Allgemeine Bemerkungen:
Im Kanton Zürich bewirtschafteten 2010 rund 3200 direktzahlungs-

berechtigte Landwirtschaftsbetriebe 73000 Hektaren landwirtschaft -
liche Nutzfläche. Damit gehört Zürich zu den fünf bedeutendsten
Agrarkantonen der Schweiz. Es ist dem Kanton Zürich ein zentrales
Anliegen, dass die Agrarpolitik des Bundes die Entwicklung wettbe-
werbsfähiger und professionell produzierender Landwirtschaftsbetrie-
be fördert. Vorrangiger Auftrag der Landwirtschaft ist die Versorgung
der Bevölkerung mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln. Gleich-
zeitig sollen die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben des Agrarsektors
 sichergestellt werden.

Wir begrüssen die Stossrichtung der Agrarpolitik (AP) 2014–2017.
Diese Strategie soll es der Schweizer Landwirtschaft mit den vorge-
schlagenen Massnahmen ermöglichen, mit einer ökonomisch erfolg -
reichen, ökologisch optimalen und sozial verantwortungsbewussten
Nahrungsmittelproduktion die Bedürfnisse der Konsumentinnen und
Konsumenten und die Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Die
Ziele der neuen Strategie lassen sich allerdings nur erreichen, wenn das
Gesamtpaket ohne grössere Veränderungen oder Herausbrechen ein-
zelner Elemente beschlossen wird. So erachten wir es beispielsweise als
richtig, künftig auf die Ausrichtung von Tierbeiträgen zu verzichten. Die
Aufhebung der Vermögens- und Einkommensgrenzen lehnen wir indes-
sen aus gesellschaftspolitischen Gründen ab. Es wird von der Bevölke-
rung nicht verstanden, wenn vermögende Landwirtinnen und Landwirte
oder solche mit hohen zusätzlichen Einkommen noch Direktzahlungen
erhalten. Die Grenzwerte können aber angemessen erhöht werden.
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Mit der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems werden Mass-
nahmen mit unspezifischer Zielausrichtung durch zielgerichtete Instru-
mente ersetzt. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirt-
schaft sollen durch weitere Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen
bei gleich bleibenden finanziellen Mitteln verbessert werden. Die Ein-
teilung in sieben Beitragskategorien (Direktzahlungsinstrumente sowie
Anpassungs- und Ressourceneffizienzbeiträge) ist unseres Erachtens
gut kommunizierbar und stärkt die Transparenz der Direktzahlungen.

Die vorgeschlagenen Anpassungsbeiträge zur Abfederung des Sys -
temwechsels sind indessen nicht sozialverträglich ausgestaltet. Aufgrund
von Berechnungen zeigt sich, dass die Anpassungsbeiträge pro Betrieb
zwischen 33% und 50% der allgemeinen Direktzahlungszahlungen aus-
machen. Das sind sehr hohe Beträge für einen Betrieb, der sein Be-
triebskonzept um diese Summen anpassen muss, um weiterhin gleich
viele Direktzahlungen zu erhalten. Da der Anpassungsbeitrag auch
schwanken kann, fehlt es zudem an einer gewissen Planungssicherheit.
Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger per 2014 erhalten zudem keinen
Anpassungsbeitrag, was eine Ungleichbehandlung darstellt und den
Strukturwandel und die Flächenmobilität hemmt. Anderseits wird der
Anpassungsbeitrag direkt an eine Person gebunden und nicht übertrag-
bar sein. Dies betrifft insbesondere die Betriebsübergabe im familiären
Rahmen. Der Wegfall des Anpassungsbeitrags nach der Übernahme
führt zu einer Verschärfung der oft schwierigen finanziellen Situation der
jungen Landwirtinnen und Landwirte, die nach der Übernahme wich -
tige Investitionen tätigen müssen. Der Anteil der vorgesehenen An -
passungsbeiträge von 20% des Totals der Direktzahlungen muss daher
vermindert werden. Dafür sind die Summen bei den Versorgungssicher-
heits-, Kulturlandschafts-, Produktionssystem- und Biodiversitätsbei-
trägen dort entsprechend zu erhöhen, wo Ziellücken bestehen.

Im Hinblick auf eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Landwirtschaft
müssen die Ziele der Agrar-, der Raumordnungs- und der Umweltpoli-
tik des Bundes besser aufeinander abgestimmt werden. Nach wie vor
formulieren die Bundesbehörden teilweise losgelöst voneinander Schutz-
ziele für Boden, Wasser und Luft, Raumordnungskonzepte für die
Landschaft und Leitbilder für die Landwirtschaft. Die Abstimmung mit
der Raumplanung ist insbesondere beim Schutz des Kulturlandes und
im Bewilligungsverfahren zu verstärken. Die Einführung eines Be-
schwerderechts für das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beim
Verbrauch von Fruchtfolgeflächen halten wir hier nicht für zielführend.
Die geförderte Diversifizierung in landwirtschaftsnahe Betriebszweige
ist vorgängig auf ihre raumplanerische Auswirkung im Nichtsiedlungs-
gebiet zu überprüfen. Die Marktöffnung in der Landwirtschaft darf im
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Endeffekt nicht dazu führen, dass ausserhalb der Bauzone Tätigkeiten
nachgegangen wird, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Bei den
Begründungen der ökologischen Ziele wird weder die Biodiversitäts-
strategie des Bundes noch die gemeinsam vom BLW und dem Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) erarbeiteten Umweltziele Landwirtschaft
(Umweltziele Landwirtschaft / Umweltwissen 0820, UZL) berücksich-
tigt. Die Erfüllung der UZL mit Zielerreichung bis 2025 soll in den Be-
richt aufgenommen werden.

Die administrative Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Behörden von Bund und Kanton und eine gute Koordination der Auf-
gaben und des Vollzuges sind sehr wichtig. Die Ausrichtung der Bio -
diversitätsbeiträge zum Beispiel muss deshalb von den Landwirtschafts-
ämtern und den Natur- und Landschaftsschutzfachstellen gemeinsam
vollzogen werden, mit fachlicher Federführung beim Natur- und Land-
schaftsschutz. Es ist zwingend notwendig, dass der Bund die Kantone
zumindest zu einem gemeinsamen Vollzug verpflichtet. Aufgrund der
starken Verflechtung von Agrarpolitik und kantonaler Naturschutz -
politik sind bei der Erarbeitung der Verordnungen für alle Bestimmun-
gen, die sich mit den Biodiversitätsförderflächen befassen, die kanto -
nalen Fachstellen für Natur- und Landschaftsschutz frühzeitig einzu -
beziehen, sodass die nötigen Anpassungen für den kantonalen Vollzug
und in der kantonalen Naturschutzpolitik rechtzeitig möglich ist.

Die Vorlage wird bei den Kantonen zu einem personellen und finan-
ziellen Mehraufwand führen. Gerade die neue Beitragskategorie
«Landschaftsqualitätsbeiträge» wird zu neuen administrativen und per-
sonellen Mehraufwendungen im Kanton führen. Zudem wird verlangt,
dass in Zukunft die Daten zur Berechnung der Direktzahlungen auf
einem geografischen Informationssystem (GIS) beruhen müssen. Wir
rechnen für die Einführung eines dafür erforderlichen GIS-Systems im
Kanton Zürich mit Investitionen von Fr. 600000 bis zu 1 Mio. Franken,
ohne laufende Betriebskosten. Dieser technologische Quantensprung
kann zudem frühestens auf 2016, statt 2014 wie im Gesetz vorgesehen,
vollständig in die Praxis eingeführt werden. Das Ziel einer weiteren
Vereinfachung der Administration wird nicht erreicht, mit Ausnahme
der Einführung der elektronischen Verwaltung der Hofdüngerflüsse. Im
Gegenteil wird der personelle und finanzielle Aufwand aufgrund der
Komplexität um voraussichtlich mindestens 50% steigen. Wichtig ist,
dass das Prinzip, auf einem zentralen System Daten zu erfassen oder
Daten aus Drittsystemen zu liefern, erhalten bleibt.

Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln und Gesetzestexten:
Die Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln und Gesetzestexten sind,

wie gewünscht, in der nachfolgenden Tabelle erfasst worden:
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II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mit -
glieder des Regierungsrates sowie an die Gesundheitsdirektion, die
 Bildungsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


